
Häusliche Gewalt



Definition „Häusliche Gewalt“

„Häusliche Gewalt bezeichnet (unabhängig vom Tatort - auch 
ohne gemeinsamen Wohnsitz)
Gewaltstraftaten zwischen Personen

• in einer partnerschaftlichen Beziehung,
- die derzeit besteht
- die sich in Auflösung befindet 
- die aufgelöst ist oder

• die in einem Angehörigenverhältnis zueinander 
stehen, soweit es sich nicht um Straftaten zum 
Nachteil von Kindern handelt.

Häusliche Gewalt (auch beobachtete Gewalttaten) ist eine 
Gefährdung des Kindeswohls.“



Koordinatoren häusliche Gewalt

• Auswertung des Phänomens häusliche Gewalt

• Entwicklung von Strategien 

• Gremienarbeit

• Öffentlichkeitsarbeit

• Organisation und Durchführung von 
Fortbildungsveranstaltungen

• Netzwerkpflege
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Proaktives Arbeiten mit BiG e. V.



Zusammenarbeit mit den Jugendämtern

Jugendamt
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Häusliche Gewalt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


